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Sehr geehrte Mandanten,

neues Jahr, neue Gesetze. Ab dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein

gesetzlicher Mindestlohn. Dies wird in zahlreichen Fällen ungeheure

Folgen haben. Hier nur zwei Beispiele:

Vielen Bürgern ist nicht bewusst, dass der Mindestlohn auch für Mini-

jobber gilt. Dies gilt selbst dann, wenn diese im Privathaushalt beschäf-

tigt werden. Wer z.B. einen Minijobber als Haushaltshilfe beschäftigt

hat, muss nachrechnen ob Mindestlohn, maximale Verdienstgrenze

von 450 Euro und vereinbarte Arbeitsstunden nicht zu negativen Fol-

gen führen. Aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro

kann der Minijobber nämlich nur 52 Stunden im Monat arbeiten (ganz

genau sind es 52,9 Stunden), damit er noch unter die monatliche 450-

Euro-Grenze fällt. Es gilt also zu prüfen, ob eine Überschreitung der

450 Euro droht. Unter Umständen muss auch der Arbeitsvertrag ange-

passt werden, damit das Minijob-Arbeitsverhältnis weiterhin bestehen

bleiben kann.

Wer den Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde ignoriert, wird damit

auch nicht glücklich werden. Insbesondere in der Sozialversicherung

richtet sich der Beitrag nämlich nach dem geschuldeten Arbeitslohn.

Soll heißen: Selbst wenn weniger als 8,50 Euro die Stunde gezahlt wer-

den, werden die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge auf Basis des

gesetzlichen Mindestlohns berechnet, da dieser geschuldet wird.

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns ist eine Änderung,

deren Folgen noch gar nicht absehbar sind. Damit es bei all den gesetz-

lichen Neuerungen für Sie nicht heißt: neues Jahr = neue Steuerfalle,

erhalten Sie wie gewohnt im Folgenden Informationen zu ausgesuch-

ten Steuerneuigkeiten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.01.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.01. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Januar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.01.2015.

Steuerhinterziehung: 2.154 Jahre Haft 

Wegen Steuerhinterziehung sind von den Gerichten im Jahr 2013 

insgesamt 2.154 Jahre Freiheitsstrafe verhängt worden. Dies teilt die 

Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 18/3242) auf eine Kleine 

Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 18/3036) mit.

Im Jahr 2012 seien 2.341 Jahre Haft wegen Steuerhinterziehung ver-

hängt worden. Wegen Subventionsbetrugs seien im Jahr 2013 Verur-

teilungen zu insgesamt 13 Jahren Freiheitsstrafe (2012: neun Jahre) 

erfolgt. Außerdem teilte die Regierung mit, dass im Jahr 2013 18.032 

aufgrund der Abgabe von Selbstanzeigen begonnene Strafverfahren 

wieder eingestellt worden seien.

Deutscher Bundestag, PM vom 26.11.2014

Besteuerungsverfahren: Bund und Länder planen 
Modernisierung

Bund und Länder wollen das Besteuerungsverfahren modernisieren. In 

einem gemeinsamen Konzept nennen sie drei Ziele. So sollen Kommu-

nikationsprozesse und Arbeitsabläufe strukturell neu gestaltet werden. 

Mit verstärktem IT-Einsatz soll das steuerliche Massenverfahren opti-

miert werden. Außerdem geht es darum, die Aufgaben der Steuerver-

waltung nachhaltig, effektiv und wirtschaftlich zu erfüllen.

Neue technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ein ver-

ändertes globales Umfeld, die demografische Entwicklung der Ge-

sellschaft und abnehmende personelle Ressourcen beeinflussten zu-

nehmend das Besteuerungsverfahren. Bund und Länder sähen daher 

gemeinsam die Notwendigkeit, Arbeitsabläufe im steuerlichen Mas-

senverfahren neu auszurichten, erläutert das Bundesfinanzministe-

rium. Die wesentlichen Handlungsfelder der Verfahrensmodernisie-

rung sind seinen Angaben zufolge eine größere Serviceorientierung 

der Steuerverwaltung, eine stärkere Unterstützung der Arbeitsabläufe 

durch die Informationstechnologie (IT) und strukturelle Verfahrensan-

passungen. Von den Möglichkeiten eines zielgenaueren Ressourcenein-

satzes sollen alle am Verfahren Beteiligten gleichermaßen profitieren.

Zur Umsetzung des Gesamtpaketes seien rechtliche, technische und 

organisatorische Anpassungen notwendig. Mit den erforderlichen ge-

setzgeberischen Arbeiten solle Anfang 2015 begonnen werden. Die or-

ganisatorische und die IT-Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen 

erfolgten schrittweise und erforderten erhebliche zusätzliche Investi-

tionen von Bund und Ländern.

Bundesfinanzministerium, PM vom 21.11.2014

Kapitalsteuern: Aufkommen sinkt

Das Aufkommen aus der Kapitalertragsteuer ist seit mehreren Jahren 

rückläufig. In einer Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. 18/2724) auf 

eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 18/2569) wird die 

gesamte Steuerbelastung der Einkünfte aus Kapitalvermögen für 2014 

mit insgesamt 8,490 Milliarden Euro angegeben. 2013 waren es noch 

rund eine halbe Milliarde Euro mehr. 2012 betrugen die Steuereinnah-

men in diesem Bereich sogar 9,965 Milliarden Euro.

Wäre die Abgeltungsteuer, mit der von Kapitalerträgen pauschal 25 

Prozent (plus Solidaritätszuschlag) von den Banken und anderen Zahl-

stellen an den Staat abgeführt werden, nicht eingeführt worden, hätte 

es bei Weiterführung der alten Rechtslage in allen Jahren Steuermin-

dereinnahmen gegeben, zeigt sich die Regierung überzeugt.
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Zu im Ausland erzielten Kapitaleinkünften, die rechtswidrig nicht oder 

nicht in vollem Umfang offenbart wurden, hat die Bundesregierung 

nur Erkenntnis durch die abgegebenen Selbstanzeigen. Zwischen 2010 

und 2013 seien 61.896 Selbstanzeigen abgegeben worden. Diese hät-

ten bisher zu Mehrsteuern in Höhe von 3,3 Milliarden Euro geführt.

Deutscher Bundestag, PM vom 20.10.2014

Einspruchsfrist: Keine Verlängerung wegen  
chronische Krankheit

Wer gegen einen Bescheid des Finanzamtes angehen will, der muss 

das innerhalb eine Monats nach dem Zugang des Bescheides tun. Eine 

plötzlich eintretende schwere Erkrankung kann dazu führen, dass bei 

Versäumung der Frist „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ ge-

währt, die Frist demnach verlängert wird. 

Das gilt jedoch nicht, wenn eine Mutter, die gegen einen Bescheid 

des Finanzamtes Einspruch einlegen will, bereits seit Jahren chronisch 

krank ist und demnach – wie hier – „mit den Symptomen umgehen“ 

musste. Sie habe deshalb damit rechnen müssen, Phasen zu haben, in 

denen sie durch ihre Erkrankung in ihrem Alltagsleben eingeschränkt 

ist. Deshalb hätte sie eine andere Person damit bevollmächtigen müs-

sen, ihre Rechte wahrzunehmen.

FG Münster, 6 K 1015/13 vom 28.04.2014

Ausländische Wohltätigkeitsorganisationen: 
Deutschland soll diskriminierende Besteuerung  
beenden

Die Europäische Kommission hat Deutschland aufgefordert, seine 

diskriminierende Erbschaftsteuerregelung für Vermächtnisse an Wohl-

tätigkeitsorganisationen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) zu ändern, da diese Vorschriften gegen den Grundsatz des freien 

Kapitalverkehrs verstoßen.

Nach deutschem Recht würden Vermächtnisse an Wohltätigkeitsor-

ganisationen, die ihren Sitz in einem anderen EU-/EWR-Land haben, 

weniger günstig behandelt als Vermächtnisse an bestimmte Organisa-

tionen mit Sitz in Deutschland, erläutert die Kommission. Inländische 

Wohltätigkeitsorganisationen würden von der Erbschaftsteuer befreit. 

Ähnliche Organisationen mit Sitz in einem anderen EU-/EWR-Staat 

würden dagegen nur befreit, wenn ihr Staat ähnliche Steuerbefreiun-

gen für deutsche Wohltätigkeitsorganisationen gewährt. Im Ergebnis 

würden Vermächtnisse an ausländische Wohltätigkeitsorganisationen 

häufig höher besteuert als Vermächtnisse an deutsche Organisati-

onen. Nach Ansicht der Kommission stellen diese Vorschriften eine 

Diskriminierung und eine ungerechtfertigte Beschränkung des freien 

Kapitalverkehrs dar.

EU-Kommission, PM vom 16.10.2014

Belege: Steuerberaterverband drängt auf  
Rechtssicherheit beim ersetzenden Scannen

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) fordert Rechtssicher-

heit beim „ersetzenden Scannen“, bei dem Papierbelege nach Durch-

führung eines strukturierten und dokumentierten Scanprozesses ver-

nichtet, also nur noch in elektronischer Form vorgehalten werden.

Derzeit bestehe bei Unternehmen Unsicherheit darüber, ob das Ver-

nichten nach dem Einscannen risikolos möglich sei. Es werde befürch-

tet, dass die Finanzbehörden die Vorlage der Originalbelege zum Bei-

spiel im Fall einer steuerlichen Betriebsprüfung doch noch verlangen 

könnten. Dies führe in der Praxis häufig zu einer Verdopplung des Auf-

wandes, da sowohl die Papier- als auch die gescannten Belege aufbe-

wahrt würden.

Die Lösung biete hier die vom DStV gemeinsam mit der Bundessteu-

erberaterkammer entwickelte „Muster-Verfahrensdokumentation zur 

Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Belegen inkl. 

Vernichtung der Papierbelege“. Sie gebe ein Verfahren vor, das ins-

besondere auch für kleine und mittlere Unternehmen umsetzbar und 

praktikabel sei. Das Bundeswirtschaftsministerium hat laut DStV be-

reits erklärt, auf der Grundlage dieser Verfahrensdokumentation ge-

meinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag wei-

tere Hilfestellungen für Unternehmen anbieten zu wollen.

In dieser Situation wäre es nach Ansicht des DStV sinnvoll, wenn das 

Bundesfinanzministerium offiziell bestätigen könnte, dass Belege, die 

nach dieser Verfahrensdokumentation gescannt und bereit gehalten 

werden, für steuerliche Zwecke nicht noch auf Papier vorgehalten wer-
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den müssen. Dies wäre nach Ansicht des Verbandes ein wichtiger Bei-

trag zum Bürokratieabbau.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 27.10.2014

Kein Werbungskostenabzug für nachträgliche  
Schuldzinsen bei Kapitaleinkünften nach System-
wechsel zur Abgeltungsteuer

Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen 

wesentlichen Beteiligung im Sinne des § 17 des Einkommensteuerge-

setzes (EStG), die auf Zeiträume nach der Veräußerung der Beteiligung 

entfallen, können ab dem Jahr 2009 nicht als nachträgliche Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger hatte eine größere GmbH-Beteiligung im September 2001 

mit Verlust veräußert und in diesem Zusammenhang auf die Rückzah-

lung eines kreditfinanzierten Gesellschafterdarlehens verzichten müs-

sen. Nachdem er für die Jahre 2005 bis 2008 die Finanzierungskos-

ten (Schuldzinsen) als nachträgliche Werbungskosten bei Ermittlung 

seiner Einkünfte aus Kapitalvermögen abgezogen hatte, versagte das 

Finanzamt den Werbungskostenabzug für das Jahr 2009.

Der BFH hat die Rechtsauffassung des Finanzamtes unter Verweis auf 

die seit 2009 geltende Rechtslage bestätigt. Mit Einführung der Abgel-

tungsteuer für private Kapitalerträge habe der Gesetzgeber in § 20 Ab-

satz 9 EStG ab dem Jahr 2009 den Abzug der tatsächlich entstandenen 

Werbungskosten ausgeschlossen. Das Gesetz gestatte nur noch den 

Abzug des Sparer-Pauschbetrags von 801 Euro.

Verfassungsrechtlichen Bedenken begegne dies nicht. Mit der Ge-

währung des Sparer-Pauschbetrags in Höhe von 801 Euro habe der 

Gesetzgeber eine verfassungsrechtlich grundsätzlich anzuerkennende 

Typisierung der Werbungskosten bei den Beziehern niedriger Kapital-

einkünfte sowie mit der Senkung des Steuertarifs von bis zu 45 Prozent 

auf nunmehr 25 Prozent zugleich eine verfassungsrechtlich anzuerken-

nende Typisierung der Werbungskosten bei den Beziehern höherer Ka-

pitaleinkünfte vorgenommen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 01.07.2014, VIII R 53/12

Medienbrief-Geschädigte erhalten eingesetztes  
Kapital zurück

Das Landgericht (LG) Osnabrück hat am 31.10.2014 in fünf Verfah-

ren zu den so genannten Medienbriefen der mittlerweile insolventen 

Enorm Verlagsgesellschaft den klagenden Anlegern jeweils Schaden-

ersatz zwischen circa 2.000 Euro und circa 41.000 Euro zugesprochen. 

Das Gericht geht von einer sittenwidrigen Schädigung der Anleger aus 

sowie von einer falschen Anlageberatung. Deswegen sei ihnen das ein-

gesetzte Kapital zurück zu erstatten. Wie das LG mitteilt, sind bei ihm 

noch diverse ähnliche Verfahren anhängig.

Die Kläger nehmen jeweils einen Osnabrücker Verleger persönlich in 

Anspruch, der in seiner Eigenschaft als Gesellschafter und Geschäfts-

führer der Verlagsgesellschaft sogenannte Medienbriefe vermittelt 

hatte. Privatanleger konnten sich ab 1997 mit Anteilen von zunächst 

5.000 DM (später 5.000 Euro) als stille Gesellschafter an dem Ver-

lagshaus beteiligen. Inwieweit sie dabei vom Beklagten über die Ri-

siken einer solchen Investition aufgeklärt wurden, ist streitig. Auf die 

zu erwartenden Gewinne war jeweils eine jährliche „Vorabvergütung“ 

zwischen 4,75 und 6,25 Prozent der Anlagesumme versprochen und 

auch tatsächlich ausgezahlt worden, obwohl die Verlagsgesellschaft 

seit vielen Jahren keinerlei Gewinne erzielt hatte, sondern Verluste in 

beträchtlicher Höhe.

Die Kläger sehen sich durch den Beklagten falsch beraten und vor-

sätzlich getäuscht, da ihre Einlagen offenbar im Sinne eines Schnee-

ballsystems dazu verwendet worden seien, die versprochenen Vorab-

vergütungen anderer Anleger zu zahlen und Finanzierungslücken zu 

schließen. Der Beklagte weist den Vorwurf der Täuschung oder Falsch-

beratung von sich. Sein Finanzierungskonzept habe gelingen können, 

wenn in zukünftigen Jahren beträchtliche Gewinne erwirtschaftet wor-

den wären.

Das LG Osnabrück sah die Vorwürfe der Anleger nach durchgeführter 

Beweisaufnahme als bestätigt an. Aufgrund der wirtschaftlichen Situ-

ation der Verlagsgesellschaft habe dem Verleger klar sein müssen, dass 

er seine Versprechungen nicht werde erfüllen können. Insofern sei von 

einer gezielten Täuschung beziehungsweise Irreführung der Anleger 

auszugehen, für die der Verleger auch persönlich einzustehen habe. 

Es liege jeweils eine sittenwidrige Schädigung der Anleger vor. Zudem 
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sei eine falsche Anlageberatung durch den Beklagten festzustellen. Als 

Rechtsfolge sei den Anlegern jeweils ihr eingesetztes Kapital abzüglich 

der ausgezahlten Gewinne zurückzuerstatten. Zudem müsse der Verle-

ger die Medienbrief-Inhaber von etwaigen Forderungen des Insolvenz-

verwalters freistellen.

Landgericht Osnabrück, Urteile vom 31.10.2014, nicht rechtskräftig

Freiwilliger Wehrdienst des Kindes muss Anspruch 
auf Kindergeld nicht entgegenstehen

Eltern können unter bestimmten Umständen für ein Kind, das freiwil-

ligen Wehrdienst leistet, Kindergeld erhalten. Dies geht aus einem Ur-

teil des Bundesfinanzhofes (BFH) hervor.

Die Klägerin bezog für ihren 1994 geborenen Sohn Kindergeld, bis 

dieser – statt wie zunächst geplant eine Ausbildungsstelle anzutre-

ten – ab Oktober 2012 freiwilligen Wehrdienst leistete. Nachdem die 

Familienkasse vom Antritt des Wehrdienstes erfahren hatte, hob sie 

die Kindergeldfestsetzung mit Wirkung ab Dienstantritt auf, da der 

Sohn der Klägerin ab diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für einen 

Kindergeldanspruch nicht mehr erfülle. Einspruch und Klage blieben 

erfolglos. Auf die Revision der Klägerin hat der BFH nunmehr das Urteil 

des Finanzgerichts (FG) aufgehoben und die Sache an das FG zurück-

verwiesen.

Er bestätigt zunächst die Auffassung des FG, wonach es verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstanden sei, dass Kinder, die freiwilligen Wehr-

dienst leisten, im Gegensatz zu Kindern, die andere Freiwilligendienste 

leisten (insbesondere freiwilliges soziales beziehungsweise ökologi-

sches Jahr, Bundesfreiwilligendienst), nicht ausdrücklich berücksichtigt 

werden. Der Gesetzgeber habe davon ausgehen dürfen, dass den El-

tern während des freiwilligen Wehrdienstes im Unterschied zu anderen 

Freiwilligendiensten keine Aufwendungen für den Unterhalt des Kindes 

entstünden.

Nach der Entscheidung des BFH kann der freiwillige Wehrdienst aber 

als Maßnahme der Berufsausbildung dazu führen, dass die Eltern wei-

terhin Kindergeld erhalten. Voraussetzung dafür sei, dass das Kind im 

Rahmen des Wehrdienstes für einen militärischen oder zivilen Beruf 

ausgebildet wird.

Eine Ausbildung für einen militärischen Beruf sei gegeben, wenn der 

freiwillige Wehrdienst der Heranführung an die Offiziers- oder Unter-

offizierslaufbahn dient, erläutert der BFH. Hierfür komme es darauf an, 

wie zielstrebig der Wehrdienstleistende diesen Berufswunsch verfolgt 

und inwiefern bereits der freiwillige Wehrdienst auf dieses Ziel ausge-

richtet ist. Wegen der Möglichkeit einer zivilen Ausbildung während 

des Wehrdienstes verwies der BFH auf die bereits entschiedenen Fälle 

der Ausbildung zum Telekommunikationselektroniker, zum Rettungs-

sanitäter oder zum Kraftfahrer der Fahrerlaubnisklasse CE. Er bestätig-

te, dass die Ausbildung zum Kraftfahrer auch dann Berufsausbildung 

ist, wenn sie im Mannschaftsdienstgrad erfolgt und eine zuvor zu 

durchlaufende allgemeine (militärische) Grundausbildung einschließt.

Die Kindergeldberechtigung der Eltern während des freiwilligen Wehr-

dienstes des Kindes sei daher abhängig von seiner Ausgestaltung und 

der Art der Durchführung im Einzelfall. Nachdem das FG dazu keine 

Feststellungen getroffen hatte, konnte der BFH nicht abschließend 

entscheiden und verwies die Sache an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.07.2014, III R 53/13

Tarif: Für Alleinerziehende ist der Grundtarif  
maßgebend – abzüglich Entlastungsbetrag

Das niedersächsische Finanzgericht hat den Grundsatz bestätigt, dass 

Alleinerziehende nach dem steuerlichen Grundtarif ihre Abgaben zu 

leisten haben – allerdings begünstigt durch den Abzug von 1.308 Euro 

pro Jahr als „Entlastungsbetrag“. 

Das Gesetz sehe für Alleinerziehende den Splittingtarif nicht vor – er 

sei den Verheirateten und eingetragenen Lebenspartnern vorbehalten. 

Die klagende Mutter zweier Kinder hatte angeführt, dass der Vater der 

Kinder keinen Unterhalt zahle und sie schon deshalb benachteiligt sei. 

Das Gericht folgte dem nicht, zumal ihr Kindergeld und vom Jugend-

amt ein „Unterhaltsvorschuss“ gezahlt werde – wenn der auch gerin-

ger sei als der vom Gesetz vorgesehene Mindestunterhalt.

Niedersächsisches FG, 4 K 81/14 vom 14.10.2014
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte:  
Pkw-Nutzung durch Unternehmer unterliegt nicht 
der Umsatzbesteuerung

Die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Pkw für Fahr-

ten zwischen Wohnung und Betriebsstätte erfolgt nicht für Zwecke, 

die außerhalb des Unternehmens liegen, und ist mithin nicht als un-

entgeltliche Wertabgabe der Umsatzbesteuerung zu unterwerfen. Dies 

stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Rechtlicher Hintergrund: Nach § 3 Absatz 9a Nr. 1 des Umsatzsteuer-

gesetzes (UStG) wird einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleich-

gestellt „die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Ge-

genstands, der zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt 

hat, durch einen Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unter-

nehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Personals, sofern 

keine Aufmerksamkeiten vorliegen“.

Der Kläger betrieb ein Einzelunternehmen. Zugleich war er alleiniger 

Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH, deren Sitz am Wohn-

sitz des Klägers lag und deren Niederlassung (Produktionsstätte) sich 

in einem anderen Ort befand. Zwischen dem Kläger (als Organträger) 

und der GmbH (als Organgesellschaft) bestand eine umsatzsteuer-

rechtliche Organschaft. Der Kläger hatte Anspruch auf Benutzung ei-

nes der GmbH gehörenden Pkw auch für private Zwecke. Die GmbH 

nutzte im Wohnhaus des Klägers einen Kellerraum aufgrund vertragli-

cher Gestattung zur Unterbringung eines Serverschrankes.

Im Anschluss an eine Lohnsteuer-Außenprüfung bei der GmbH vertrat 

das Finanzamt die Auffassung, bei dem beruflich genutzten Kellerraum 

handele es sich um ein häusliches Arbeitszimmer des Klägers, sodass 

nicht, wie vom Kläger angenommen, Dienstreisen zwischen seinem 

Wohnsitz und der Produktionsstätte der GmbH, sondern vielmehr 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gegeben seien. Das 

Finanzamt erfasste dementsprechend beim Kläger einen lohnsteuer-

pflichtigen geldwerten Vorteil. Ferner unterwarf es, was streitig war, 

die Fahrten des Klägers zwischen seinem Wohnsitz und der GmbH-

Niederlassung als unentgeltliche Wertabgabe gemäß § 3 Absatz 9a Nr. 

1 UStG der Umsatzsteuer. Das Finanzgericht wies die Klage ab.

Dem folgte der BFH nicht. Auf die Revision des Klägers hin hob er die 

Vorentscheidung auf und gab der Klage statt. Während ein Arbeit-

nehmer (arbeitsrechtlich) verpflichtet sei, während der vereinbarten 

Zeit an der Arbeitsstätte zu sein, sodass es grundsätzlich keinen un-

ternehmerischen (betrieblichen) Grund gebe, den Arbeitnehmer vom 

Wohnort zum Unternehmen (Betrieb) und zurück zu befördern, gelte 

dies bei entsprechenden Fahrten des Unternehmers nicht. Anders als 

ein Arbeitnehmer suche ein Unternehmer – wie im Streitfall der Kläger 

als Organträger der GmbH – seinen Betrieb auf, um dort unternehme-

risch tätig zu sein. Seine Fahrten zwischen Wohnort und Unternehmen 

(Betrieb) dienten der Ausführung von Umsätzen. Angesichts des klaren 

Überwiegens der unternehmerischen Verwendung sei es unbeachtlich, 

dass die Heimfahrten auch privaten Charakter hätten.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 05.06.2014, XI R 36/12

Lkw-Maut ist rechtmäßig

Die Lkw-Maut der Jahre 2009 bis 2014 ist rechtmäßig. Dies hat das 

Verwaltungsgericht (VG) Köln in drei Musterverfahren entschieden. 

Gegen die Urteile kann innerhalb eines Monats Berufung beim Ober-

verwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen eingelegt werden.

Zur Begründung seiner Urteile führt das VG aus, dass die im Bun-

desfernstraßenmautgesetz festgesetzten Mautsätze nicht gegen die 

Vorgaben der europäischen Wegekostenrichtlinien verstoßen. Dem 

Gesetzgeber stehe ein weiter Gestaltungsspielraum bezüglich der 

gewählten Kalkulationsmethode zu. Die konkrete Berechnung der 

Mautsätze werde durch den europäischen Richtliniengeber nicht vor-

gegeben.

Auch ein Verstoß gegen das Grundgesetz könne dem Gesetzgeber 

nicht vorgeworfen werden. Insbesondere seien die Mautsätze nicht 

willkürlich festgesetzt. Vielmehr sei deren Berechnung transparent und 

nachvollziehbar. Schließlich konnte das VG auch keine anderen Kalku-

lations- und Methodenfehler feststellen. Daher seien die Klägerinnen 

verpflichtet, die Mautgebühren seit dem 01.01.2009 zu zahlen.

Verwaltungsgericht Köln, Urteile vom 30.09.2014, 14 K 8449/09, 14 K 

1017/10 und 14 K 1018/10, nicht rechtskräftig
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Zinsschranke: Bundesfinanzministerium hat keine 
Zweifel an Verfassungsmäßigkeit

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 18.12.2013 in einem Verfahren 

zum vorläufigen Rechtsschutz entschieden, dass Zweifel an der Verfas-

sungskonformität der Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs für 

Zinsaufwendungen gemäß § 4h Einkommensteuergesetz (so genann-

te Zinsschranke) bestehen, und deshalb die Aussetzung der Vollzie-

hung eines Steuerbescheids gewährt (I B 85/13). Das Bundesfinanzmi-

nisterium erklärt jetzt in einem Schreiben, dass dieser Beschluss über 

den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden ist.

Es betont, dass § 4h EStG verfassungsgemäß sei. Die vom BFH ge-

äußerten Zweifel an der Verfassungskonformität der Vorschriften des 

§ 4h EStG und § 8a Körperschaftsteuergesetz (KStG) seien nicht be-

rechtigt. Der BFH begründe seine Zweifel mit einem Verstoß gegen 

das objektive Nettoprinzip und das Folgerichtigkeitsgebot. Hierbei 

verkenne er aber, dass ein Verstoß gegen das objektive Nettoprinzip 

– unabhängig von weiteren sachlichen Gründen, die eine Abweichung 

davon erlauben würden – schon insofern vermieden werde, als die 

Zinsschranke ohnehin veranlagungszeitraumübergreifend konzipiert 

sei. Zinsaufwendungen seien aufgrund der Vortragsmöglichkeit nach 

§ 4h Absatz 1 Satz 5 EStG allenfalls vorübergehend nicht abziehbar.

Im Übrigen sei die Regelung zur Zinsschranke verfassungsrechtlich ge-

rechtfertigt, da sie zielgerichtet Gewinnverlagerungen im Konzern ein-

schränke und damit zugleich einen qualifizierten Fiskalzweck verfolge. 

Dies klammere der BFH weithin aus, indem er die Zinsschranke über-

wiegend unter dem Aspekt einer Missbrauchsbekämpfungsvorschrift 

würdigt.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 13.11.2014, IV C 2 – S 2742 

– a/07/10001 :009

Referentenentwurf zum Bilanzrichtlinien- 
umsetzungsgesetz: Steuerberaterverband kritisiert 
Ausweitung der Umsatzerlöse

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) hat zum Referen-

tenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie 

2013/34/EU, den das Bundesjustizministerium vorgelegt hat, kritisch 

Stellung genommen und sich dabei insbesondere gegen die Erweite-

rung der Definition der Umsatzerlöse ausgesprochen. Die Bilanzricht-

linie muss bis Juli 2015 durch die Mitgliedsstaaten in nationales Recht 

umgesetzt werden.

Trotz seiner 97 Seiten und der darin enthaltenen rund 200 Änderungen 

an 75 Paragraphen des Handelsgesetzbuches (HGB) werde die mate-

rielle Bilanzierung und Bewertung durch den Gesetzentwurf kaum be-

rührt, führt der DStV aus. Hier zeige sich, dass das dritte Buch des HGB 

nach den Änderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ein 

„modernes und zeitgemäßes“ Bilanzierungswerk darstellt. Der über-

wiegende Teil der praxisrelevanten Änderungen betreffe die Angabe-

pflichten im Anhang. Dabei habe das Bundesjustizministerium jedoch 

die durch die Richtlinie eröffneten Möglichkeiten zur Entlastung klei-

ner Unternehmen konsequent genutzt.

Eine der wesentlichen Änderungen betreffe den Ausweis außerordent-

licher Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung 

(GuV). Diese sollen in Zukunft nicht mehr gesondert unterhalb des Er-

gebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ausgewiesen werden, 

womit eine Forderung der Bilanzrichtlinie umgesetzt werde. Der Ar-

beitskreis Rechnungslegung des DStV ist jedoch der Ansicht, dass diese 

Informationen für die Bilanzanalyse von Bedeutung sind und daher der 

gesonderte Ausweis zumindest unter den jeweiligen GuV-Positionen 

erfolgen sollte.

Eine grundlegende Änderung vollzieht der Gesetzgeber laut DStV bei 

der Definition der Umsatzerlöse. Erlöse müssten nach dem Wortlaut 

des Entwurfs nicht mehr aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

stammen, um zu den Umsatzerlösen zu zählen. Dies stellt nach An-

sicht des Arbeitskreises eine unsachgemäße Aggregation aller vom 

Unternehmen erbrachten Leistungen dar. Er spricht sich daher dafür 

aus, dass die Umsatzerlöse weiterhin nur Erlöse aus der gewöhnlichen, 

dem Gesellschaftszweck entsprechenden Geschäftstätigkeit erfassen.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 14.10.2014
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Umsätze mit Hörbüchern: Ermäßigter Steuersatz 
kommt

Der Steuersatz für Umsätze mit Hörbüchern sinkt auf sieben Prozent. 

Dies teilt das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem aktuellen Sch-

reiben mit. Die Änderung trete am 01.01.2015 in Kraft.

Der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Hörbücher sei auf Umsätze an-

zuwenden, die nach dem 31.12.2014 ausgeführt werden. Neben den 

Lieferungen, der Einfuhr und dem innergemeinschaftlichen Erwerb sei 

auch die Vermietung dieser Gegenstände begünstigt. Die Anwendung 

der Steuerermäßigung setzt nach dem BMF-Schreiben die Übertra-

gung beziehungsweise Vermietung eines körperlichen Gegenstands in 

Gestalt eines Speichermediums voraus. Das Speichermedium könne 

sowohl digital (zum Beispiel CD-ROM, USB-Speicher oder Speicher-

karten) als auch analog (zum Beispiel Tonbandkassetten oder Schall-

platten) sein.

Weitere Voraussetzung sei, dass auf dem Medium ausschließlich die 

Tonaufzeichnung der Lesung eines Buches gespeichert ist. Der dabei 

zugrundeliegende Buchbegriff sei funktional zu verstehen, das heißt 

die Lesung müsse einen Text wiedergeben, der dem herkömmlichen 

Verständnis vom Inhalt eines Buches entspricht. Die Anwendung des 

ermäßigten Umsatzsteuersatzes sei deshalb nicht davon abhängig, 

dass der Inhalt eines Hörbuchs als gedruckte Fassung verlegt wurde 

oder verlegt werden soll. Für Lesungen, die dem ermäßigten Umsatz-

steuersatz unterliegen, sei die Verwendung von Musik und Geräuschen, 

die der Illustration des Textes dienen, zulässig. Auch eine mehrstimmi-

ge Lesung schließe die Einordnung als begünstigtes Hörbuch nicht aus, 

soweit sich dies aus dem Buch, zum Beispiel durch Dialoge in wörtli-

cher Rede, ergibt. Habe ein Verlag ausschließlich das Recht durch den 

Lizenzgeber eingeräumt bekommen, eine Lesung zu produzieren, ohne 

dass ihm auch die Hörspielrechte eingeräumt werden, sei das Erzeug-

nis aus Vereinfachungsgründen als Lesung anzuerkennen.

Nicht begünstigt seien Hörbücher, für die Beschränkungen als jugend-

gefährdende Trägermedien beziehungsweise Hinweispflichten nach § 

15 Absatz 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils gel-

tenden Fassung bestehen. Diese Hinweispflicht bestehe für die von 

der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indizierten ju-

gendgefährdenden Trägermedien sowie für die offensichtlich schwer 

jugendgefährdenden Trägermedien.

Nicht begünstigt seien zudem Hörspiele. Diese unterschieden sich von 

Lesungen in der Regel dadurch, dass diesen ein Drehbuch zugrunde 

liegt, ähnlich einem Filmwerk. Außerdem bedienten sich Hörspiele 

überwiegend dramaturgischer Effekte, wie zum Beispiel der sprachli-

chen Interaktion. Hörspiele gäben grundsätzlich nicht denselben In-

halt wie gedruckte Bücher wieder, sondern bedienten sich des Stoffs 

als Grundlage für eine eigene Geschichte.

Auch Hörzeitungen und -zeitschriften seien von der Begünstigung aus-

genommen. Diese erschienen üblicherweise periodisch und gäben In-

formationen mit aktuellem Bezug zum Beispiel aus Politik, Wirtschaft, 

Sport und Feuilleton oder aus bestimmten abgegrenzten Fachthemen-

gebieten wieder. Auch auf elektronischem Weg erbrachte sonstige 

Leistungen (zum Beispiel das Herunterladen von Hörbüchern aus dem 

Internet) seien nicht begünstigt.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 02.12.2014, IV D 2–S 

7225/07/10002

Personenbeförderungsleistungen von Mietwagen- 
unternehmern: Grundsätzlich kein ermäßigter  
Steuersatz

Die Regelung in § 12 Absatz 2 Nr. 10 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 

zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Personenbeförde-

rungsleistungen im Nahverkehr mit Taxen ist grundsätzlich unions-

rechtskonform, obwohl entsprechende Personenbeförderungsleis-

tungen mit Mietwagen nicht von dieser Vergünstigung erfasst sind, 

sondern nach § 12 Absatz 1 UStG dem Regelsteuersatz unterliegen. 

Dies geht aus zwei Urteilen des Bundesfinanzhofes (BFH) hervor. Im 

Verfahren XI R 39/10 hat der BFH außerdem entschieden, dass die 

Rechtslage anders zu beurteilen sein kann, wenn von einem Mietwa-

genunternehmer durchgeführte Krankenfahrten auf mit Großkunden 

geschlossenen Sondervereinbarungen beruhen, die auch für Taxiunter-

nehmer gelten.
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Bei beiden Urteilen handelt sich dabei um Nachfolgeentscheidungen 

zu einem Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) vom 

27.02.2014 in den verbundenen Rechtssachen C-454 und C-455/12, 

den der BFH mit Beschlüssen vom 10.07.2012 (XI R 22/10 und XI R 

39/10) im Wege von Vorabentscheidungsersuchen angerufen hatte.

Im Verfahren XI R 22/10 ging es um ein Unternehmen, das grundsätz-

lich die Anwendung des für Taxen geltenden ermäßigten Steuersatzes 

auf Personenbeförderungsleistungen im Nahverkehr auch auf ent-

sprechende Mietwagenumsätze begehrte. Der BFH bestätigte nun das 

klageabweisende Urteil der Vorinstanz unter Hinweis darauf, dass die 

Beschränkung der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Per-

sonenbeförderungsleistungen mit Taxen entsprechend den Vorgaben 

des EuGH den Richtlinienbestimmungen entspricht und insoweit auch 

keine Verletzung des Neutralitätsgebots vorliegt. Denn der nationale 

Gesetzgeber sei danach berechtigt, die Personenbeförderung im Nah-

verkehr per Taxi als öffentliche Dienstleistung, die besonderen Ver-

pflichtungen unterliegt – unter anderem Betriebspflicht, allgemeine 

Beförderungspflicht und Beachtung festgelegter Beförderungsentgel-

te – mit der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes zu begünstigen.

Im Verfahren XI R 39/10 hob der BFH das klageabweisende Urteil des 

Finanzgerichts (FG) auf und verwies die Sache zur anderweitigen Ver-

handlung und Entscheidung zurück. Entsprechend den Ausführungen 

des EuGH in seinem Urteil vom 27.02.2014 könne die grundsätzlich 

aufgeworfene Rechtsfrage anders zu beurteilen sein, wenn von einem 

Mietwagenunternehmer durchgeführte Krankentransporte auf mit 

Krankenkassen geschlossenen Sondervereinbarungen beruhten, die 

gleichermaßen für Taxiunternehmer gelten. Denn in einem solchen 

Fall sei das Beförderungsentgelt in dieser Vereinbarung festgelegt und 

es gebe auch keine über diesen Vertrag hinausgehende Beförderungs- 

und Betriebspflicht. Da sich dem Sachverhalt bislang unter anderem 

aber nicht entnehmen lasse, ob und in welchem Umfang die Klägerin 

ihre Leistungen im streitbefangenen Zeitraum auf der Grundlage eines 

derartigen Vertrages erbracht hatte, müsse das FG die entsprechenden 

tatsächlichen Feststellungen nun im zweiten Rechtsgang nachholen.

Bundesfinanzhof, Urteile vom 02.07.2014, XI R 22/10 und XI R 39/10

Keine Sperrfrist nach Einbringung in eine Einmann-
GmbH und Co. KG

Die dreijährige Sperrfrist des § 6 Absatz 5 Satz 4 Einkommensteuerge-

setz (EStG) ist auf die Einmann-GmbH & Co. KG nicht anwendbar. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden.

Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG. Die zu 100 Prozent am Vermö-

gen beteiligte Kommanditistin ist zugleich Alleingesellschafterin der 

Komplementär-GmbH. Am 21.12.2007 übertrug die Kommanditistin 

der Klägerin unentgeltlich ein Grundstück aus dem Sonderbetriebs-

vermögen. Die Klägerin wies das Grundstück fortan in ihrer Gesamt-

handsbilanz mit dem Teilwert (325.000 Euro) aus, erstellte aber für 

die Kommanditistin eine negative Ergänzungsbilanz. Mit Vertrag vom 

16.12.2008 veräußerte die Klägerin das Grundstück. Daraufhin ging 

das beklagte Finanzamt davon aus, dass die stillen Reserven (rund 

250.000 Euro) aufgrund eines Sperrfristverstoßes rückwirkend im Jahr 

2007 aufzudecken seien. Die negative Ergänzungsbilanz ändere daran 

nichts.

Dem ist das FG Düsseldorf unter Hinweis auf ein Urteil des Bundesfi-

nanzhofs entgegengetreten. Danach sei die dreijährige Sperrfrist auf 

die Einmann-GmbH & Co. KG nicht anwendbar. Nach Sinn und Zweck 

der Regelung sei sie auf solche Vermögensübertragungen zu beschrän-

ken, bei denen – ohne gegenläufigen Ansatz in der Ergänzungsbilanz 

– der während der Sperrfrist erzielte Veräußerungs- oder Entnahme-

gewinn nicht nur dem Einbringenden zuzurechnen wäre, sondern auch 

den anderen am Vermögen der Personengesellschaft beteiligten Ge-

sellschaftern. Der Bundesfinanzhof hat die Revision nachträglich zu-

gelassen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteile vom 10.04.2014, 11 K 3050/11 F, 11 

K 863/14 F


